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Arbeitslehrerinnen vor
Bundesgericht

«Sieben Arbeitslehrerinnen aus dem Kanton

Bern fühlten sich gegenüber ihren
Primarlehrerkollegen und den
Hauswirtschaftslehrerinnen besoldungsmässig
benachteiligt. Mit staatsrechtlicher
Beschwerde rügten sie eine Verletzung des
Gleichberechtigungsartikels (Art. 4) der
Bundesverfassung. Das Bundesgericht
lehnte indessen die Beschwerde ab.»

Die Berner Arbeitslehrerinnen hatten
argumentiert, ihre tiefere Lohneinstufung liege
in der Tatsache begründet, dass sie einen
typischen Frauenberuf ausübten. Dieser
Auffassung widersprach nach dem
Regierungsrat und dem Verwaltungsgericht des
Kantons Bern nun auch das Bundesgericht.
Die unterschiedliche Entlohnung sei nicht
mit geschlechtsspezifischen Gründen,
sondern mit objektiv bestehenden Unterschieden

in der Qualifikation zu erklären. Nach
den Ausführungen des Bundesgerichts
verfügen die Inhaber eines Primarlehrerpa-
tents über eine bedeutend breitere Ausbildung

als Arbeitslehrerinnen, und auch die
Berufstätigkeit des Primarlehrers weise
einen höheren Qualifikationsgrad aus.

Das mag alles seine Richtigkeit haben.
Doch es ist kein Zufall, dass der «typische
Frauenberuf» weniger anspruchsvolle
Qualifikationen verlangt. Jedenfalls liegt
jener Bundesrichter wohl kaum schief, der
die naheliegende Frage stellte, ob nicht
schon die angebotene Ausbildung für diesen

Beruf «benachteiligend anspruchsloser»
sei. Die Diskriminierung besteht also

trotz des Persilscheins des höchsten
Gerichtes in versteckter Form weiter - nach
dem Motto: Wenn schon die Arbeit der
Frauen im Haushalt «richtiger» Männerarbeit

nicht das Wasser reichen kann, so
darf es natürlich auch nicht die Ausbildung
zur Arbeitslehrerin.

Heinz Moser
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